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Öffentliche Bekanntmachung der Kreiswahlleiterin über die Berufung einer 
Ersatzperson in den Kreistag Barnim

Gemäß § 60 Abs. 7 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) i.V.m. § 80 Abs. 1 
der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich bekannt: 

Der gewählte Bewerber des Kreistages Barnim, Herr Lutz Landmann (Wahlvorschlagsträger:                      
SPD /, Wahlkreis 2) hat gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 BbgKWahlG den Verzicht auf sein                 
Kreistagsmandat per sofort schriftlich erklärt. 
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Auf der Grundlage des § 60 Abs. 6 sowie § 49 Abs. 5 BbgKWahlG habe ich festgestellt, dass Herr 
Heiko Schult die nächste zu berücksichtigende Ersatzperson gemäß § 60 Abs. 3 sowie § 49 Abs. 5 
BbgKWahlG ist, auf welche der Sitz von Herrn Lutz Landmann übergeht. Herr Heiko Schult hat die 
Berufung als Ersatzperson in den Kreistag form- und fristgerecht angenommen.

Eberswalde, den 29. September 2020

gez. i. A. Stephanie Kasten
Kreiswahlleiterin

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl des Beirates für 
Migration und Integration des Landkreises Barnim 2020 am 17. November 
2020

1.	 Wahlberechtigte Personen, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätes-
tens zum 2. November 2020 ihre Wahlunterlagen. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeich-
nis eingetragen ist und einen Wahlschein hat.

2.	 Das Wählerverzeichnis kann in der Zeit vom 27. Oktober bis 2. November 2020 während der 
Dienststunden von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr, am Dienstag bis 18.00 Uhr bei der Wahlbehörde Am 
Markt 1, Haus A, Zimmer A.203 eingesehen werden.

3.	 Jede/r Wähler/in hat in dieser Zeit das Recht, Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
bzw. Berichtigung des Wählerverzeichnisses zu stellen. Das gilt auch für bereits Eingebürger-  
te, die aufgrund des Staatsangehörigkeitsgesetzes ihre bisherige Staatsbürgerschaft behalten 
durften (Doppelte Staatsbürgerschaft).

4.	 Jede/r Wähler/in hat in dieser Zeit das Recht, schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einzulegen.

5.	 Nähere Hinweise darüber, wie die Wählerin/der Wähler die Briefwahl auszuüben hat, sind in den 
Wahlunterlagen angegeben.

Eberswalde, den 30. September 2019

gez. Dr. Sylvia Setzkorn
Wahlleiterin

Bekanntmachung zu den Beschlüssen der 10. Sitzung des Kreisausschusses 
in der 6. Wahlperiode am 28. September 2020

In öffentlicher Sitzung angenommener Antrag:

Nr. des Antrages: I-Vst-16/20
Thema des Antrages: Beratung und Entscheidung zur Freigabe des Beschaffungsverfahrens                  
„Rahmenvereinbarung zur Ausstattung von Schülern mit mobilen Endgeräten“
Beschlossene Antragsformulierung: Der Landrat wird beauftragt, das Beschaffungsverfahren              
„Rahmenvereinbarung zur Ausstattung von Schülern mit mobilen Endgeräten“ bis einschließlich 
der Zuschlagserteilung durchzuführen.

Eberswalde, den 2. Oktober 2020

gez. Daniel Kurth
Landrat des Landkreises Barnim


